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SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0897/04
von Monica Frassoni (Verts/ALE), Caroline Lucas (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE), Patricia 
McKenna (Verts/ALE), Giorgio Celli (Verts/ALE), Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE), Pasqualina 
Napoletano (PSE), Marco Cappato (NI), Giovanni Procacci (ELDR) und Chris Davies (ELDR)
an die Kommission

Betrifft:Mangelhafte Umsetzung der Richtlinien 1999/74/EG und 2002/4/EG zum Schutz von 
Legehennen in Italien

Mit der Verordnung mit Gesetzeskraft Nr. 267 vom 29.7.2003 betreffend die „Umsetzung der 
Richtlinien 1999/74/EG und 2002/4/EG zum Schutz von Legehennen und über die Registrierung von 
Legehennenbetrieben“, die im Amtsblatt Nr. 219 vom 20.9.2003 veröffentlicht wurde, wollte die 
italienische Regierung die oben genannten Richtlinien übernehmen und in einer eigenen Regelung 
umsetzen.

Obzwar die in der Richtlinie 1999/74/EG festgesetzte Frist („bis zum 1.1.2002“) seit einiger Zeit 
abgelaufen ist, wurden bei der Übernahme nach dem Gemeinschaftsrecht unzulässige 
Ausnahmeregelungen vorgesehen, auf die der italienische Tierschutzverband LAV bereits 
hingewiesen hat und die in Sitzungen der Ausschüsse für Gesundheit und für Gemeinschaftspolitiken 
des italienischen Senats zu Protokoll genommen wurden.

Bei diesen unzulässigen Ausnahmeregelungen handelt es sich unter anderem um Folgendes: 
– weitere Ausnahmen von dem in der Richtlinie ab 1.1.2003 vorgesehenen Verbot des Baus und der 

erstmaligen Inbetriebnahme von nicht modifizierten Käfigen, überdies ohne zeitliche Befristung, 
wenn die Käfige vor dem 31.12.2002 in Auftrag gegeben wurden;

– laut Verordnung umfassen die 550 cm2 Fläche eines nicht modifizierten Käfigs bzw. die 600 cm2 
eines modifizierten Käfigs, der ohne Einschränkungen verwendbar sein muss, auch die 
„Eiablagefläche“ mit einer horizontalen Fläche von bis zu 8 cm;

– Genehmigung einer Dichte von 12 Legehennen je m2 nutzbarer Fläche in Haltungsbetrieben, die 
dieses System bei Inkrafttreten der Verordnung verwenden, und nicht am 3.8.1999, wie in der 
Richtlinie vorgesehen;

– die Verordnung mit Gesetzeskraft enthält ferner die Bestimmung, dass in den modifizierten 
Käfigen nur dann „eine geeignete Vorrichtung zum Kürzen der Krallen“ vorhanden sein muss, 
wenn auf dem Markt von gemeinschaftlichen Gremien als geeignet anerkannte Vorrichtungen 
erhältlich sind.

Bevor die Richtlinien in Italien umgesetzt wurden, wurden im Laufe des Jahres 2003 mit der Aussicht 
auf weitreichende unzulässige Ausnahmeregelungen weiterhin Haltungseinrichtungen mit 
Legebatterien gebaut, wie etwa in der Gemeinde Vivaro (Provinz Pordenone).

Könnte die Kommission folgende Fragen klären:
– Wie beabsichtigt sie einzugreifen, um zu verhindern, dass willkürliche Missbräuche durch 

unzulässige Ausnahmeregelungen legitimiert werden?
– Gedenkt sie Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Nutznießer der 

Ausnahmeregelungen keine Vorteile mehr gegenüber anderen Erzeugern in der Gemeinschaft 
haben?

– Beabsichtigt sie ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die italienische Regierung aufgrund der 
oben genannten Verstöße einzuleiten?


